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Der ın Kom wIirkende Kirchenhistonker Prof. Dr. Erwın
(jatz hat mıt dem [ünfbändigen ‚Bischof{fslexikon  6 („DIie

—— 13 %.1SCHOTE des eillgen Römischen Reiches“ hzw „DIe
1SCHOTE der deutschsprachigen Länder“, Freiburg/Br. S “ .

und dem zwelbändigen „Bistumslexikon”
(„Die Bıstu mer des eiligen Römischen Reiches VOTll 1h- a n

IcCH Anflängen hıs ZUr Säkulansatlon“ hbzw. „DIie 1STUMmMer
der deutschsprachigen Länder VOTll der Säkularısatlon hıs .  M  . DITG appen

aEd D3 28  IT
TTZUr Gegenwart”, Freiburg/Br. ZWwWEeI 1N 7 wW1-

schen Uunverzichtbare Nachschlagewerke ZUr deutschen
Kirchengeschichte herausgegeben. Das 1Un vorliegende
„Wappenlexikon” möchte AQiese er anknüpfen.

1S5|  NI 78-3-7954-1 b Z /-9„LS zeıgt Ae appen er Hochsutifte hzw. 1STUMmMer und
Diözesanbıischöfe AUS den Jahren$41S0 jJener FUR

Epoche, ın der OAie Reichskıirche Ssich ach der KIse und
den Verlusten 1 / eitalter der Reformation stabılısıert
hatte und nochmals er auch kultureller UulTe
kam, che S1P mıt der Säkularısatlon unterging. (S 5}
/Zum au des Buches Auf dQas OTWOTT (S 5f), Qas
Verzeichniıs der Abkürzungen (S 9) und dQas VerzeichnIis
der abgekürzt zı lerten Quellen und I ıteratur (S 10)— 13)

C1INe Übersichtskarte m1t dem 1Te „DIie 1STUuMmMer
und Hochsütifte 1m eiligen Römischen e1c und ın der
Eidgenossenscha 1750" (S 1410) IIe VOT einnar!
Heydenreuter verfasste Einleitung 1st überschrieben
m1ıt „DIe appen der Hochsüfte, 1STUuMmMer und IHOZe-
Ssanbıschöfe 1m eiligen Römischen e1c 1648 — 18023“
(S 17-24 Der eigentliche Hauptteil „Wappen ach 21871518
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Bıstumern:' (S al umfasst den rößten Teil des
Bandes Eın heraldıiısches (GGlossar (S 663-665) und
ZWwWEe1] egister („Register der persönlichen appen”,
06/-067/75, und „Register der Orte, Landschaften und
Jerntonen”, 676-680) runden den Band ah 1035105
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 Der in Rom wirkende Kirchenhistoriker Prof. Dr. Erwin 

Gatz hat mit dem fünfbändigen „Bischofslexikon“ („Die 

Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches“ bzw. „Die 

Bischöfe der deutschsprachigen Länder“, Freiburg/Br. 

1983–2002) und dem zweibändigen „Bistumslexikon“ 

(„Die Bistümer des Heiligen Römischen Reiches von ih-

ren Anfängen bis zur Säkularisation“ bzw. „Die Bistümer 

der deutschsprachigen Länder von der Säkularisation bis 

zur Gegenwart“, Freiburg/Br. 2003–2005) zwei inzwi-

schen unverzichtbare Nachschlagewerke zur deutschen 

Kirchengeschichte herausgegeben. Das nun vorliegende 

„Wappenlexikon“ möchte an diese Werke anknüpfen. 

„Es zeigt die Wappen aller Hochstifte bzw. Bistümer und 

Diözesanbischöfe aus den Jahren 1648–1803, also jener 

Epoche, in der die Reichskirche sich nach der Krise und 

den Verlusten im Zeitalter der Reformation stabilisiert 

hatte und nochmals zu hoher auch kultureller Blüte 

kam, ehe sie mit der Säkularisation unterging.“ (S. 5)

Zum Aufbau des Buches: Auf das Vorwort (S. 5f), das 

Verzeichnis der Abkürzungen (S. 9) und das Verzeichnis 

der abgekürzt zitierten Quellen und Literatur (S. 10–13) 

folgt eine Übersichtskarte mit dem Titel: „Die Bistümer 

und Hochstifte im Heiligen Römischen Reich und in der 

Eidgenossenschaft um 1750“ (S. 14f). Die von Reinhard 

Heydenreuter verfasste Einleitung ist überschrieben 

mit: „Die Wappen der Hochstifte, Bistümer und Diöze-

sanbischöfe im Heiligen Römischen Reich 1648–1803“ 

(S. 17–24). Der eigentliche Hauptteil „Wappen nach 

Bistümern“ (S. 25–662) umfasst den größten Teil des 

Bandes. Ein heraldisches Glossar (S. 663–665) und 

zwei Register („Register der persönlichen Wappen“, S. 

667–675, und „Register der Orte, Landschaften und 

Territorien“, S. 676–680) runden den Band ab.
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In der inleitun: nden Ssich neben allgemein-historischen Informatonen ZUr Entste-
hung der Hochstiftswappen (und Ihren mıltäÄrnschen rsprüngen) einNıge heraldı-
sche Spezlalınformationen, ETW Zzu Wappengebrauch, den heraldischen Kegeln
und ZUr Blasonierung (Wappenbeschreibung). ler werden auch TODIeEeMEe
chen, OAie Ssich 1m Zuge der Bearbeıitun des vorliegenden Bandes stellten. SO wurden
VOTll den Bıstumern weıtgehend OAie appen der zugehörigen Hochsütfte hbenützt: „DIie
Führung Ce1INEeSs Hochstiftswappen ! Uurc OAie einzelnen 1STUMer hing auch mıt der
Jewelnllgen staatsrechtlichen e  un des Bıstums Nnınerha des HI Römuischen Reichs
11. Sohbald OAie 1StUMer OAie Reichsfürstenwürde und Ce1INe eigene Reichsstand-
schaft, mıt e1nem S1117 auf der Reichsfürstenban des Keichstags, erwarben, führ-
ten OAie 1SCHOTE fast ImMmmer und ZWarT spatestens Nalı dem Jahrhundert CIn e1genes
Hochstiftswappen E den Insıgnien der Fürstenwürde (Schwert), Aas S1P ın dere
mıt Ihrem Famillienwappen kombimlerten“ (S 17) 1cC alle 1SCHOTEe TEILNC
zugleic Landesherren; Insbesondere 1m Bereich der Salzburger Eigenbıistümer, ın (Os-
terreich, ın Böhmen, ın Mähren und ın Schlesien standen OAie 1STUMer Tremder
(häufig habsburgischer) Landesherrtscha 1ler wurde zumest en Bıstumswappen
eIührt, Qas niıcht zugleic Hochstftswappen War. TODIeMEe hereıitete ın einıgen Fällen
auch OAie rmı  un VOT 1SCHOTS- Ooder Bıstumswappen: „Be]l vVelen Bischöfen konn-
LE, hbesonders der Oft 11UrTr kurzen Amtszeıt, keine appen- Ooder Siegelführun
nachgewlesen werden. ... ] Be]l einıgen 1STUumMern 1st dQas Vorhandenseln, Aussehen
und OAie Verwendun: e1NEeSs Bıstumswappens niıcht ermitteln, hbesonders dann,
WEeNnN Qas Jeweilnlige Bıstum keine Ooder Ce1INe bestnmttene Landeshohe! esaß“ (S 24)
Der Hauptteı1l des Bandes 1sT alphabetise ach Bıstumern gegliedert, wobhbel OQıe
Binnengliederung der eiNzelnen Bistumsartikel jJeweıls gleich AaUSTa Kurzbe-
schreibung der Bıstums- und Hochstftsgeschichte, Abbildung des Hochstifts- hbzw.
Bıstumswappens m1t Blasonlerung, Bischofslist für den eıitlraum VO  — 1648 hıs
1803, Abbildung der einzelnen Bischofswappen m1t Kurzbiogramm des 1SCHOTS
und Blasonlerung. Alle Angaben werden jeweils urc detalllerte Literaturangaben
Delegt. Ort keine Bıstumswappen eIührt wurden, Iınden sıch ‚.Leerstellen’ (Z

he]l Budweıs und 3'3() he] Leitmentz). 1cC erulerhbare Bischofswappen Sind
urc Familienwappen der Amtsinhaber erseizt worden.
IIe Durchsicht des Tast 700-seı1ltigen erkes vermittelt einen 1INAaruC VO  — der
großen und sorgfältigen Arbeit, dIie ZU!r Erstellung nou Warl. Der Hauptherausge-
her und SC1INE Mitarbeiter en en Werk vorgelegt, dQas sıch sehen lassen kann:
sowohl 1m 1INDIIC auf dIie außere Ausstattung als auch 1 1NDIIC auf den Inhalt
/7Zweiıfellos wırd der vorliegende Band als hilfswissenschaftliches) Nachschlagewerk
gute Ihenste leisten, aher auch weıteren Forschungen anregen. Einıge ın der FEIlN-
eltung angesprochene Forschungslücken können möglicherweise ın /Zukunft och
geschlossen werden. uberdem 1€: der Gedcdanke ahe analog Zzu „Bischo{fs-“
und Zzu „Bistumslex1ikon“ Nachfolgebände anderen Epochen erscheinen
lassen. Sicherlich ware 0S auch interessant, en vergleic  ares Werk den appen
der Reichsabtelen und _5hte erscheinen lassen.
Hs S11 och OQıe ra EstE  9 welche Bedeutung der vorliegende Band für Ae ()r-

106 densgeschichtsschreibun: en kann. Zum einen 1st 1er Adarauf verweılısen, Aass106

In der Einleitung fi nden sich neben allgemein-historischen Informationen zur Entste-

hung der Hochstiftswappen (und zu ihren militärischen Ursprüngen) einige heraldi-

sche Spezialinformationen, etwa zum Wappengebrauch, zu den heraldischen Regeln 

und zur Blasonierung (Wappenbeschreibung). Hier werden auch Probleme angespro-

chen, die sich im Zuge der Bearbeitung des vorliegenden Bandes stellten. So wurden 

von den Bistümern weitgehend die Wappen der zugehörigen Hochstifte benützt: „Die 

Führung eines Hochstiftswappen [!] durch die einzelnen Bistümer hing auch mit der 

jeweiligen staatsrechtlichen Stellung des Bistums innerhalb des Hl. Römischen Reichs 

zusammen. Sobald die Bistümer die Reichsfürstenwürde und eine eigene Reichsstand-

schaft, d. h. mit einem Sitz auf der Reichsfürstenbank des Reichstags, erwarben, führ-

ten die Bischöfe fast immer und zwar spätestens seit dem 15. Jahrhundert ein eigenes 

Hochstiftswappen mit den Insignien der Fürstenwürde (Schwert), das sie in der Regel 

mit ihrem Familienwappen kombinierten.“ (S. 17) Nicht alle Bischöfe waren freilich 

zugleich Landesherren; insbesondere im Bereich der Salzburger Eigenbistümer, in Ös-

terreich, in Böhmen, in Mähren und in Schlesien standen die Bistümer unter fremder 

(häufi g habsburgischer) Landesherrschaft. Hier wurde zumeist ein Bistumswappen 

geführt, das nicht zugleich Hochstiftswappen war. Probleme bereitete in einigen Fällen 

auch die Ermittlung von Bischofs- oder Bistumswappen: „Bei vielen Bischöfen konn-

te, besonders wegen der oft nur kurzen Amtszeit, keine Wappen- oder Siegelführung 

nachgewiesen werden. […] Bei einigen Bistümern ist das Vorhandensein, Aussehen 

und die Verwendung eines Bistumswappens nicht genau zu ermitteln, besonders dann, 

wenn das jeweilige Bistum keine oder eine bestrittene Landeshoheit besaß.“ (S. 24)

Der Hauptteil des Bandes ist alphabetisch nach Bistümern gegliedert, wobei die 

Binnengliederung der einzelnen Bistumsartikel jeweils gleich ausfällt: Kurzbe-

schreibung der Bistums- und Hochstiftsgeschichte, Abbildung des Hochstifts- bzw. 

Bistumswappens mit Blasonierung, Bischofsliste für den Zeitraum von 1648 bis 

1803, Abbildung der einzelnen Bischofswappen mit Kurzbiogramm des Bischofs 

und Blasonierung. Alle Angaben werden jeweils durch detaillierte Literaturangaben 

belegt. Dort wo keine Bistumswappen geführt wurden, fi nden sich ‚Leerstellen’ (z. B. 

S. 98 bei Budweis und S. 330 bei Leitmeritz). Nicht eruierbare Bischofswappen sind 

durch Familienwappen der Amtsinhaber ersetzt worden.

Die Durchsicht des fast 700-seitigen Werkes vermittelt einen Eindruck von der 

großen und sorgfältigen Arbeit, die zur Erstellung nötig war. Der Hauptherausge-

ber und seine Mitarbeiter haben ein Werk vorgelegt, das sich sehen lassen kann: 

sowohl im Hinblick auf die äußere Ausstattung als auch im Hinblick auf den Inhalt. 

Zweifellos wird der vorliegende Band als (hilfswissenschaftliches) Nachschlagewerk 

gute Dienste leisten, aber auch zu weiteren Forschungen anregen. Einige in der Ein-

leitung angesprochene Forschungslücken können möglicherweise in Zukunft noch 

geschlossen werden. Außerdem liegt der Gedanke nahe – analog zum „Bischofs-“ 

und zum „Bistumslexikon“ – Nachfolgebände zu anderen Epochen erscheinen zu 

lassen. Sicherlich wäre es auch interessant, ein vergleichbares Werk zu den Wappen 

der Reichsabteien und -äbte erscheinen zu lassen.

Es sei noch die Frage gestellt, welche Bedeutung der vorliegende Band für die Or-

densgeschichtsschreibung haben kann. Zum einen ist hier darauf zu verweisen, dass 



( 1 behandelten eıtlraum ein1ıge (wenn auch wenilge) Ordensmänner als IHÖZes-
anbiıschöfe gab leicht über dQas Personenregister 96/-6/75 eruleren, dQas auch
Ordenskürze nthält Zum anderen ereigne sich natürlich Ordensgeschichte auch
1m Fall exemter Gemeinschaften nıcht Isollert VOT der übrigen Kirchengeschichte.
Mit appen, OQıe auf Schniftstücken, auf Bıldern, ebauden oder anderswo
ebrac Sind und dIie häufig e1ner Deutung edürfen, wırd I1Nan ın der Forschung
ImMmmer wIeder tun en
Be]l er Aktnble ın der Darstellun Iınden sich 1 besprochenen Band ein1ıge kle1l-
CI Fehler. In der Beschreibung der arte „DIe 1STUuMmMer und Hochstifte 1 eiligen
Römischen e1c und ın der Eidgenossenscha 1750" (S 15) 1st lesen, Qass
Mese arte „DIS auf OQıe 1STUuMmMer }, Tunn }, Budweiıs
und OrvVeYy hıs den mbrüchen nIolge der Französischen Revolutlon und
der Säkularnsatnon unverändert Heb 1er hätten 1Lınz 1785), ST Pölten
1785 und VWıener Neustadt (aufgeh 1785 rwähnun Iınden sollen. IIe arte, Ae
ein1ıge ausländıische SNamen enthält, S1bt manche, aher nıcht alle AMAakrnUschen
Zeichen korrekt wIeder. Kiıchtugzustellen waren:” „Ceske Budejovı1ce” und „Cheimza”.
1ese wenıgen Beanstandungen Sind aher ın keiner e1ISE ee1gnet, den posıtıven
Gesamteindruck, den dQas Werk hinterlässt, beeinträchtigen.

Norbert SDB

Hamer Bucher

Hıtftlers ITheologıie
Aufl Ürzburg: Echter-Verlag, 2008 7

Betrachtet I1Nan den Buchmarkt der vergangenen ahre,
könnte I1Nan Tast en bısschen neidisch werden auf den
„Führer“: „Hitlers Frauen”, „Hıtlers Kınder“”, „Hitlers
Nkel”, „Hitlers berg”,  .. „Hitlers chlos  “ „Hitlers Gold”,
„Hitlers Traumschiffe”, „Hitlers Kanarlenvogel” kaum
CLWAaS, WaSs der größte Verbrecher des Jahrhunderts
nıcht VOrwEeIsSen könnte. SO 1st 0S ohl 11UTr folgeric  1  9
Aass CT auch ın der Sphäre des Übernatürlichen nicht
zurückstecken 111USS und ach „Hitlers Oftt“ Micha- Rainer Bucher
e ] KıbBmann, 2001 und „Hitlers el1g1on” ıchae
Heesemann, 2004 SC  1e311C auch „Hitlers Theologie”
entdeckt wurde.
Kalner Bucher, Leiter des Instituts für Pastoraltheologie 21871518
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9149149S8a5ßU8U9DJIl

und Pastoralpsychologie der Katholisch-Theolog1-
schen der Karl-Franzens-Universität Graz, 1sT 1S5|  NI 78-3-429-02798385-27
Ssich des sSTtOßes Adurchaus bewusst, der mıt der ltel- FUR l656.830
ahl SCINeTr Studie egeben 1sT Folgeric  1 verwendet

Qas Kapıiıtel SC1INES er auf dIie Kechtfertugung 107107
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es im behandelten Zeitraum einige (wenn auch wenige) Ordensmänner als Diözes-

anbischöfe gab (leicht über das Personenregister S. 667–675 zu eruieren, das auch 

Ordenskürzel enthält). Zum anderen ereignet sich natürlich Ordensgeschichte – auch 

im Fall exemter Gemeinschaften – nicht isoliert von der übrigen Kirchengeschichte. 

Mit Wappen, die auf Schriftstücken, auf Bildern, an Gebäuden oder anderswo an-

gebracht sind und die häufi g einer Deutung bedürfen, wird man in der Forschung 

immer wieder zu tun haben.

Bei aller Akribie in der Darstellung fi nden sich im besprochenen Band einige klei-

nere Fehler. In der Beschreibung der Karte „Die Bistümer und Hochstifte im Heiligen 

Römischen Reich und in der Eidgenossenschaft um 1750“ (S. 15) ist zu lesen, dass 

diese Karte „bis auf die neuen Bistümer Fulda (1752), Brünn (1777), Budweis (1785) 

und Corvey (1792) bis zu den Umbrüchen infolge der Französischen Revolution und 

der Säkularisation unverändert blieb.“ Hier hätten Linz (gegr. 1785), St. Pölten (gegr. 

1785) und Wiener Neustadt (aufgeh. 1785) Erwähnung fi nden sollen. Die Karte, die 

einige ausländische Ortsnamen enthält, gibt manche, aber nicht alle diakritischen 

Zeichen korrekt wieder. Richtigzustellen wären: „České Budějovice“ und „Chełmża“. 

Diese wenigen Beanstandungen sind aber in keiner Weise geeignet, den positiven 

Gesamteindruck, den das Werk hinterlässt, zu beeinträchtigen.

Norbert Wolff  SDB

 Betrachtet man den Buchmarkt der vergangenen Jahre, 

könnte man fast ein bisschen neidisch werden auf den 

„Führer“: „Hitlers Frauen“, „Hitlers Kinder“, „Hitlers 

Enkel“, „Hitlers Berg“, „Hitlers Schloss“, „Hitlers Gold“, 

„Hitlers Traumschiff e“, „Hitlers Kanarienvogel“ – kaum 

etwas, was der größte Verbrecher des 20. Jahrhunderts 

nicht vorweisen könnte. So ist es wohl nur folgerichtig, 

dass er auch in der Sphäre des Übernatürlichen nicht 

zurückstecken muss und nach „Hitlers Gott“ (Micha-

el Rißmann, 2001) und „Hitlers Religion“ (Michael 

Heesemann, 2004) schließlich auch „Hitlers Theologie“ 

entdeckt wurde.

Rainer Bucher, Leiter des Instituts für Pastoraltheologie 

und Pastoralpsychologie an der Katholisch-Theologi-

schen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz, ist 

sich des Anstoßes durchaus bewusst, der mit der Titel-

wahl seiner Studie gegeben ist. Folgerichtig verwendet 

er das erste Kapitel seines Werks auf die Rechtfertigung 

ISBN 978-3-429-02985-2.
EUR 16.80

Rainer Bucher

Hitlers Theologie

1. Aufl . – Würzburg: Echter-Verlag, 2008. – 220 S.


